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INFORMATIONSVORLAGE

öffentlich

Information über eine Ausnahme nach § 11 SpiLärmSchVO - Edeka
"Frischemarkt"
Sachverhalt:
In der Bausaison 2024/25 soll der Edeka Lebensmittelmarkt „Frischemarkt“ umfangreich
saniert und erweitert werden. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt.

Der Vorhabenträger erbittet um Erteilung einer Ausnahme von der Lärmschutzverordnung,
damit die Baumaßnahme schon ab Anfang Oktober begonnen werden kann. Somit sei eine
Fertigstellung bis Juni 2025 sichergestellt. Der Lebensmittelmarkt selbst wird im gesamten
Oktober 2024 noch geöffnet sein, die Versorgung in den Herbstferien ist somit sichergestellt.

Die Verwaltung erkennt die Notwendigkeit der Ausnahmegenehmigung
von der Bauzeitenregelung an und möchte Rat und Öffentlichkeit darüber informieren, dass
ein entsprechender Bewilligungsbescheides gem. § 11 Abs. 1 SpLärmSchVO erstellt wird,
welcher eine Bautätigkeit im Zeitraum 07. bis 31. Oktober 2024 zulässt. Die Ruhezeiten sind
entsprechend einzuhalten.

Anlagenverzeichnis:

Gemeinde Spiekeroog

Ordnungsamt

Vorlagen-Nr.
01/050/2024

↓ Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Rat der Gemeinde Spiekeroog 21.06.2024

Betreff:

Spiekeroog, den 21.06.2024

()

Abstimmungsergebnis:

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:

VA Ja: Nein: Enth.:

RAT
Ja: Nein: Enth.:


